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Seit 2013 ist ein
Theoriekurs für
Hundehalter Pflicht.
Auslöser war das
Schicksal eines kleinen
Mädchens. Was sich
seither geändert hat.

HEIDI HUBER

SALZBURG. Jener Fall in Oberös-
terreich, bei dem eine Joggerin
von einem Hund tödlich verletzt
worden ist, hat die Debatte über
die Regelungen für Hundebesit-
zer wieder aufflammen lassen.
Regelungen, die in jedem Bun-
desland anders gelagert sind.

In Salzburg war ein folgen-
schwerer Hundebiss 2011 der
Auslöser dafür, dass die Landes-
politik sich zu einem „Hunde-
führschein“ durchgerungen hat-
te. Im Mai 2011 wurde ein vierjäh-
riges Mädchen in Wals vom
Nachbarshund, einem Rottwei-
ler, attackiert. Das Tier hatte den
Gartenzaun übersprungen und
das Mädchen in den Kopf und in
das Gesicht gebissen. Ein 20 mal
fünf Zentimeter großer Teil der
Kopfhaut wurde abgerissen.
Mehr als ein Dutzend Operatio-
nen folgten für das Kind.

Der Druck stieg daraufhin. Die
Geschichte rüttelte die Landes-
politik, die eine verpflichtende

Hundebisse: Vor zehn Jahren
hat Salzburgs Politik reagiert

Ausbildung für Hundehalter zu-
nächst noch ablehnte, auf. 2013
trat eine Novelle des Salzburger
Landessicherheitsgesetzes in
Kraft. Seither sind ein zweistün-
diger Sachkundenachweis für
Hundehalter und eine Haft-
pflichtversicherung verpflich-
tend. Eine „Lizenz zum Gassige-
hen“, wurde damals gespöttelt.
Eine sogenannte Rasseliste, also
welche Hunderasse als gefähr-
lich gilt, gibt es in Salzburg nicht.
Als gefährlich gilt ein Hund dann,
wenn er schon einmal auffällig
geworden ist. Für die Haltung ei-
nes solchen Tiers sind dann min-

destens zehn Kursstunden inklu-
sive Praxisteil erforderlich.

Hat sich der Hundeführschein
in den vergangenen zehn Jahren
bewährt? Darüber lässt sich kei-
ne gesicherte Aussage treffen,
weil offenbar niemand einen
Überblick hat. Alexander Geyr-
hofer, Tierschutzombudsmann
des Landes, verweist in Sachen
Effektivität auf die 119 Gemein-
den, diese müssten das Gesetz
vollziehen. Beschwerden seien
ihm keine bekannt. Vonseiten des
Landes lässt die Pressestelle aus-
richten: „Es gibt keine besonde-
ren Wahrnehmungen in Zusam-

menhang mit sogenannten
Kampfhunden seit Einführung
des Hundeführerscheins. Die
ortspolizeiliche Überwachung
liegt bei den Gemeinden.“

Brigitta Höck betreibt eine
Hundeschule in Nußdorf-Gö-
ming und ist Trainerin für auffäl-
lig gewordene Hunde. Bei ihr hört
man die Kritik am „Hundeführ-
schein“ durch. Die Inhalte, die
beim zweistündigen Sachkunde-
vortrag vermittelt würden, seien
stark verbesserungswürdig,
meint Höck. Vielfach gehe es nur
darum, was ein Hund koste, wel-
che Ausgaben auf Hundebesitzer

5337 Hunde in der Landeshauptstadt gemeldet
Im Vorjahr wurden neun Bisse registriert
Seit der „Hundeführschein“,
also der verpflichtende Sach-
kundenachweis mit 1. Jänner
2013 in Kraft getreten ist, wur-
den 6607 Hunde bei der Stadt
Salzburg neu angemeldet.
Die Anmeldung funktioniert
nur mit dem entsprechenden
Nachweis. Aktuell sind 5337
Hunde in der Landeshaupt-
stadt gemeldet, heißt es aus
der Abteilung 1 im Magistrat.

Insgesamt seien vier Hunde als
gefährlich im Sinne des Salzbur-
ger Landessicherheitsgesetzes
eingestuft worden, wobei nur
noch ein Hund auf Stadtgebiet
unterwegs sei. Zwei Hunde habe
man abgenommen und seien im
Tierheim, bzw. sei einer davon
bereits verstorben. Sobald ein
Hund ein aggressives Verhalten
an den Tag lege , erfolge eine
amtstierärztliche Beurteilung

der Gefährlichkeit des Hundes.
Danach würden sich auch die
verordneten behördlichen Maß-
nahmen richten. Im Vorjahr wur-
den neun Hundebisse in der
Stadt registriert, wobei unter
„Biss“ entweder Hund gegen
Hund oder Hund gegen Mensch
verstanden wird.

Der jüngste Fall ereignete sich
am Donnerstag in Seekirchen:

Ein Radfahrer wurde von einem
Greyhound Labrador Mischling
angegriffen und in die linke
Hand gebissen. Der Hundefüh-
rer leistete keine Hilfe, sondern
entfernte sich. Er sowie die Besit-
zerin des Hundes wurden später
durch die Polizei ausgeforscht.
Sie werden wegen Verdacht auf
fahrlässige Körperverletzung
und Imstichlassen eines Verlet-
zen angezeigt.

zukämen mit Impfungen etc. Wie
ein Hund reagiere, auf welche
Hundesprache man achten müs-
se, das werde so gut wie nicht
unterrichtet. Die Inhalte seien al-
so im Ansatz vorhanden und
auch dringend notwendig.
Schließlich gebe es für „jede Kaf-
feemaschine eine Gebrauchsan-
leitung“.

Tierärztin Tanja Warter zählte
bislang mehr als 1000 Teilneh-
mer in ihren Kursen für einen
Sachkundenachweis. Der zwei-
stündige Kurs bestehe nur aus
Theorie. „Insofern haben wir we-
niger als in Oberösterreich“, sagt
sie. Aber immerhin gebe es eine
verpflichtende Infoveranstal-
tung. Die allermeisten Beißunfäl-
le würden dadurch passieren,
dass Besitzer falsch reagieren
würden. „Ich habe in meinen
Kursen relativ viele Welpenbesit-
zer, aber auch jene, die noch
überlegen, ob und wenn ja, wel-
chen Hund sie sich anschaffen
wollen.“ Die Einführung des
Sachkundenachweises vor zehn
Jahren bewertet sie als gute Akti-
on. Ob die Vorfälle mit Hundebis-
sen seither weniger geworden
sind? „Es ist nie statistisch evalu-
iert worden, leider. Aber rein vom
Gefühl her denke ich, es ist deut-
lich zurückgegangen“, sagt War-
ter. „Weil die Fehler, die auf Un-
wissenheit basieren, sicher weni-
ger geworden sind.“

Die Tierärztin plädiert aber für
eine bundesweit einheitliche Re-
gelung in der Hundehaltung.
„Damit jeder weiß, was in Öster-
reich zu tun ist, wenn man sich
einen Hund anschafft. Jetzt
herrscht Chaos durch alle Bun-
desländer. Zwei Stunden Sach-
kunde in Salzburg, sechs Unter-
richtsstunden inkl. Praxis in OÖ,
gar nichts in Vorarlberg.“ Klare
Regeln würden auch verhindern,
dass Leute mit einem gefährli-
chen Hund nicht mehr einfach
von einem Bundesland in ein an-
deres umziehen könnten. „Und
hohe Standards halten von un-
überlegten Spontankäufen ab.“

Hundehaltung – in jedem Bundesland ein wenig anders geregelt. BILD: SN/GRUBÄRIN - STOCK.ADOBE.COM

Freispruch vom Vorwurf
der Vergewaltigung
SALZBURG. Wegen des Verbre-
chens der Vergewaltigung so-
wie etlicher weiterer Delikte
(etwa zwei Körperverletzun-
gen, Diebstahl und Nötigung)
saß Donnerstag ein Somalier
(37) vor einem Schöffengericht
(Vorsitz: Martina Kocher).

Im Hauptvorwurf lastete
Staatsanwältin Sandra Wim-
mer dem zwei Mal vorbestraf-
ten Angeklagten an, am 5. Jän-
ner 2023 eine Frau am Salz-
burger Hauptbahnhof auf der
dortigen Herrentoilette verge-
waltigt zu haben. In ihren Ver-
nehmungen – sie wurde auch
kontradiktorisch vernommen
(schonende, auf Video aufge-
zeichnete Befragung) – hatte
die an einer psychischen
Krankheit leidende Frau teils
unterschiedliche Angaben ge-
macht. Letztlich hatte sie an-
gegeben, dass sie damals aufs
WC habe müssen und die da-
für nötigen 50 Cent nicht mit-
gehabt habe. Der Somalier ha-

be ihr Hilfe angeboten und sie
dann in die Herrentoilette ge-
schubst. Dort habe er sich gegen
ihren Willen an ihr vergangen.

Der Angeklagte wies den Vor-
wurf zurück: Er habe damals am
Bahnhofsvorplatz mit anderen
Leuten Alkohol getrunken, auch

die Frau sei dabei gewesen: „Ich
habe mich mit ihr gut unterhal-
ten – auch über Sex. Wir haben
uns intim berührt. Dann sind wir
zur Toilette, weil wir Sex haben
wollten. Es war einvernehmlich“,
so der Somalier. Am Nachmittag
erging ein Freispruch vom Vor-
wurf der Vergewaltigung. Ein Tat-
nachweis sei nicht mit der für ein
Strafverfahren erforderlichen Si-
cherheit erbracht worden, so der
Senat. Der Mann erhielt für die
anderen Delikte fünf Monate un-
bedingte Haft. Rechtskräftig. wid

34.000 Euro
zweckwidrig
verwendet

SALZBURG. Weil sie als gesetzli-
che Erwachsenenvertreterin
(früher: Sachwalterin) ihres Va-
ters wiederholt von dessen
Konto Geldbeträge behob und
diese zweckwidrig verwendet
haben soll, stand am Donners-
tag eine Salzburgerin (57) vor
Gericht. Im Schöffenprozess
(Vorsitz: Richterin Ilona Schal-
wich-Mózes) war die Angeklag-
te (Verteidiger: RA Klaus Waha)
prinzipiell geständig, mehr-
mals Geld des Vaters nicht in
seinem Interesse verwendet
und ihn so am Vermögen ge-
schädigt zu haben. Letztlich
ging der Senat von 34.000 Euro
Schaden aus – anklagegegen-
ständlich waren rund 57.000
Euro. Die Frau erhielt wegen
Untreue sechs Monate beding-
te Haft – rechtskräftig. wid

Als Sachwalterin den
eigenen Vater am
Vermögen geschädigt.

Gewalt gegen Gäste: Türsteher vor Gericht

SALZBURG. Vier Männer – ein
Österreicher (31), ein Türke
(22), zwei Bosnier (25, 39) –
mussten sich Donnerstag we-
gen etlicher Körperverlet-
zungsdelikte am Landesge-
richt verantworten. Sie sollen
im vergangenen Winter als
Türsteher bzw. Securitys einer
Pinzgauer Après-Ski-Bar in
unterschiedlicher Konstellati-
on an drei verschiedenen Ta-
gen insgesamt fünf Gäste teils
brutal attackiert und teils er-
heblich verletzt haben. So ha-
be der Erstangeklagte, laut
Staatsanwältin Ricarda Eder
bei allen inkriminierten Ge-
walttaten dabei, drei Bargäs-
ten Pfefferspray-Gel in die Au-
gen gerieben; zudem habe er
diese und weitere Gäste durch
Schläge oder Tritte verletzt.
Die Mitangeklagten fungier-
ten laut Strafantrag teils als

Mittäter. René Fischer, Verteidi-
ger von drei Angeklagten, konter-
te: „Meine Mandanten sind nicht
schuldig. Securitys sollen für Ru-
he sorgen und die Gäste hinaus-
bringen, wenn sie – wie hier – re-
nitent und sehr aggressiv sind.

Vier Securitys von Après-Ski-Bar bestritten Körperverletzungsvorwürfe.

Teils haben die Gäste die Türste-
her attackiert. Oder sind ge-
stürzt.“ Richterin Victoria Wink-
ler sprach zwei Türsteher man-
gels Tatnachweises frei; im Fall
des Hauptangeklagten und eines
Mitangeklagten wurde vertagt.

Angeklagter beteuerte
einvernehmlichen Sex
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